V. Die Allgemeine Bemerkung des Ausschusses gegen
Folter”

von Professor Theo van Boven'

Obwohl das Folterverbot bereits in den bedeutenden internationalen Men-
schenrechtsinstrumenten, wie etwa in der Allgemeinen Erklarung der Men-
schenrechte (Artikel 5) und im Internationalen Pakt {iber Biirgerliche und
Politische Rechte (Artikel 7) enthalten ist, erachtete man in den 70er Jahren
noch konkretere MafBstibe zur Verhinderung und Bekdmpfung von Folter
als notwendig. Damals begann Amnesty International mit globalen Kam-
pagnen gegen Folter, und einige Linder, namentlich Schweden und die Nie-
derlande, starteten eine Initiative, um eine Erkldarung gegen Folter zu ver-
fassen, die 1975 von der VN-Generalversammlung als »Erkldrung iiber den
Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausamer, unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe« angenommen wurde. Zwei
Jahre spiter, 1977, wurde aufgrund der verstirkten Forderungen verschie-
dener nichtstaatlicher Organisationen, die Menschenrechtskommission von
der VN-Generalversammlung aufgefordert, »eine Konvention gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im
Lichte der Grundsitze der Erkldrung zu entwerfen«. Es dauerte weitere sie-
ben Jahre, bis die Generalversammlung das Ubereinkommen gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe am 10. Dezember 1984 annahm.? Dieses aus 33 Artikeln bestehende
Instrument trat am 26. Juni 1987 in Kraft.> Das Ubereinkommen wurde in-
zwischen von 133 Staaten ratifiziert.

* Es handelt sich um die deutsche Ubersetzung eines englischen Originalbeitrags.
Der Autor bedankt sich fiir den Beitrag von Sabina Puig, wissenschaftliche Mitar-
beiterin des Sonderberichterstatters iiber Folter, bei der Vorbereitung dieser Einfiih-
rung.

2 Zur Entstehungsgeschichte des Ubereinkommens siehe: J. Herman Burgers/Hans
Danelius, The United Nations Convention Against Torture, Handbook on the Con-
vention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment, Dordrecht 1988.

3 Am 18. Dezember 2002 nahm die VN-Generalversammlung ein Zusatzprotokoll an,
welches eine Ratifizierung oder den Beitritt von mindestens 20 Staaten erfordert,
um in Kraft treten zu konnen.

—
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Artikel 17 des Ubereinkommens sieht die Schaffung eines Ausschusses
vor, der aus zehn Sachverstindigen »von hohem sittlichen Ansehen« be-
steht, die von den Vertragsstaaten gewihlt werden, jedoch zur Uberwa-
chung der Umsetzung des Anti-Folter Abkommens durch die Vertragsstaa-
ten in ihrer personlichen Eigenschaft titig sind. Der Ausschuss tagte zum
ersten Mal im April 1988 in Genf und gab sich seine Verfahrensvorschriften
und Arbeitsmethoden. Seitdem hilt der Ausschuss regelméfig zwei Sitzun-
gen pro Jahr ab.* Der Ausschuss besitzt folgende Funktionen:

Erstens priift der Ausschuss gemif Artikel 19 die alle vier Jahre® vorzu-
legenden Staatenberichte, macht Bemerkungen und spricht Empfehlungen
aus (abschlieBende Stellungnahmen) im Hinblick auf »Mafnahmen, die die
Vertragstaaten zur Erfiillung ihrer Verpflichtungen aus dem Ubereinkom-
men getroffen haben«. Diese Bemerkungen und Stellungnahmen und mog-
licherweise Antworten der betroffenen Vertragsstaaten werden in den Jah-
resbericht des Ausschusses fiir die Generalversammlung aufgenommen.

Zweitens stattet Artikel 20 den Ausschuss, sobald er zuverlissige Infor-
mationen erhalten hat, die nach seiner Meinung wohlbegriindete Hinweise
darauf enthalten, dass im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats systematisch
Folterungen stattfinden, mit Priifungskompetenzen aus, die anderen Ver-
tragsorganen nicht zustehen.® Diese Vorschrift verleiht dem Ausschuss die
Kompetenz, Untersuchungen vorzunehmen, wie etwa Besuche vor Ort, im
Hinblick auf Behauptungen systematischer Folterungen in den betreffen-
den Vertragsstaaten. Da Artikel 20 jedoch eine fakultative Vorschrift ist,
kann der Ausschuss solche Untersuchungen nicht durchfiihren, wenn der
Vertragsstaat einen Vorbehalt zu dieser Vorschrift angebracht hat. Das Prii-
fungsverfahren ist vertraulich und erfordert die Zusammenarbeit der betrof-
fenen Vertragsstaaten.

Drittens kann der Ausschuss, ebenso wie die anderen Menschenrechts-
vertragsorgane, gemif Artikel 21 des Ubereinkommens Mitteilungen ent-
gegennehmen und priifen, in denen ein Vertragsstaat geltend macht, ein
anderer Vertragsstaat komme seinen Verpflichtungen aus diesem Uberein-
kommen nicht nach. Dieses Verfahren verlangt jedoch, dass die betreffen-
den Vertragsstaaten eine Erkldrung abgegeben haben, mit der sie diese Zu-
stindigkeit des Ausschusses anerkennen. Seit dem In-Kraft-Treten des
Ubereinkommens hat weder der Ausschuss noch irgendein anderes Ver-

4 Der Ausschuss kann auch auf Verlangen der Mehrheit seiner Mitglieder oder eines
Vertragsstaats eine Sondersitzung abhalten.

5 Der Erstbericht sollte innerhalb des ersten Jahres nach In-Kraft-Treten des Uber-
einkommens vorgelegt werden. Weitere Berichte konnen auch auf Anforderung des
Ausschusses verlangt werden.

6 Mit Ausnahme des Fakultativprotokolls zum Ubereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Diskriminierung der Frau (siehe Artikel 8).
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tragsorgan der VN-Menschenrechtsiibereinkommen jemals eine solche
Staatenbeschwerde erhalten.

Viertens sieht Artikel 22 des Ubereinkommens gegen Folter die Mog-
lichkeit einer Individualbeschwerde (fiir ein mutmaBliches Opfer oder
seine/ihre Angehorigen oder Vertreter) gegen einen Vertragsstaat im Hin-
blick auf die Nichterfiillung seiner Verpflichtungen nach dem Ubereinkom-
men vor, wie es auch in dem Ersten Fakultativprotokoll des Internationalen
Pakts iiber Biirgerliche und Politische Rechte, dem Internationalen Uber-
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, der In-
ternationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter und
ihrer Familienangehorigen und dem Fakultativprotokoll des Ubereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau vorgesehen
ist. Der Ausschuss kann jedoch eine solche Individualbeschwerde nur prii-
fen, wenn der betroffene Vertragsstaat die Zustindigkeit des Ausschusses
in dieser Hinsicht anerkannt hat. Auerdem miissen noch weitere Voraus-
setzungen erfiillt sein, damit der Ausschuss den Fall zulassen und mit der
Priifung des Sachverhalts fortfahren kann. Die Zulassungsvoraussetzungen
sind in dem Ubereinkommen und in der Verfahrensordnung des Ausschus-
ses definiert. Bei der Priifung der Zuldssigkeitsvoraussetzungen und des
Sachverhalts kann der Ausschuss von dem betroffenen Vertragsstaat zeit-
weilige Sondermalinahmen verlangen, um jeden mdoglichen irreparablen
Schaden fiir das mutmaBliche Opfer zu vermeiden. Am Ende des Verfah-
rens iibermittelt der Ausschuss dem/der Antragsteller/in und dem betroffe-
nen Vertragsstaat seine Entscheidung. Der Ausschuss 1ddt den Vertragsstaat
ein, weitere Auskiinfte iiber die Mainahmen zu erteilen, die der Vertrags-
staat im Hinblick auf die Entscheidung des Ausschusses ergriffen hat. Der
Inhalt der gepriiften Mitteilungen, einschlieflich der Entscheidung des
Ausschusses und der von dem Vertragsstaat vorgelegten Informationen,
werden in den Jahresbericht des Ausschusses aufgenommen.

Der Ausschuss erhielt viele Individualbeschwerden gemil3 Artikel 22
des Ubereinkommens gegen Folter im Hinblick auf die Nichterfiillung der
Verpflichtungen nach Artikel 3 durch die Vertragsstaaten.” Im Jahre 1994
priifte der Ausschuss eine Mitteilung von Mr. Balabou Mutombo, einem za-
irischen Staatsbiirger, der behauptete in dem damaligen Zaire gefoltert wor-

7 Artikel 3 sieht vor: »1. Ein Vertragsstaat darf eine Person nichtin einen anderen Staat
ausweisen, abschieben (>refouler<) oder an diesen ausliefern, wenn stichhaltige
Griinde fiir die Annahme bestehen, dass sie dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden.
2.Bei der Feststellung, ob solche Griinde vorliegen, beriicksichtigen die zustindigen
Behorden alle maBgeblichen Erwigungen, einschlieBlich des Umstands, dass in dem
betreffenden Staat eine stidndige Praxis grober, offenkundiger oder massenhafter
Verletzungen der Menschenrechte herrscht«.
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den zu sein und dessen Asylantrag von den Schweizer Behorden zuriickge-
wiesen wurde.®

Der Ausschuss entschied, dass seine Ausweisung nach Zaire in der Tat
eine Verletzung von Artikel 3 darstellen wiirde und dass die Schweiz daher
verpflichtet sei, ihn nicht nach Zaire auszuweisen, oder in irgendein anderes
Land, in dem das Risiko besteht, nach Zaire ausgewiesen oder abgeschoben
oder gefoltert zu werden. Dies war das erste Mal, dass der Ausschuss eine
Entscheidung zugunsten eines zuriickgewiesenen Asylbewerbers gemif3
Artikel 3 des Ubereinkommens getroffen hat. Dieser Fall stellte einen wich-
tigen Priazedenzfall dar und eine Vielzahl dhnlicher Beschwerden iiber Ab-
schiebungsfille wurden folglich dem Ausschuss vorgelegt. Nach Schétzun-
gen betreffen 80 bis 90 % der Beschwerden, die der Ausschuss priift,
Behauptungen von Verletzungen des in Artikel 3 verankerten Non-Refou-
lement-Prinzips.

In Anbetracht der grolen Anzahl der erhaltenen Mitteilungen, die eine
Verletzung von Artikel 3 geltend machen, befand der Ausschuss es fiir not-
wendig, sowohl den Antragstellern/innen als auch den Vertragsstaaten An-
leitungen fiir das korrekte Einreichen und die Priifung von Beschwerden in
Verbindung mit dieser Vorschrift zu erteilen. In diesem Zusammenhang
wurde die erste und bisher einzige Allgemeine Bemerkung verfasst.’

Wie in den einleitenden Absitzen wiedergegeben,!? soll mit dieser All-
gemeinen Bemerkung den Verfassern/innen von Mitteilungen und den be-
troffenen Staaten Anleitung im Hinblick auf die vom Ausschuss angewen-
deten MaB3stibe bei der Priifung von Individualbeschwerden mit Bezug auf
Artikel 3 gegeben werden. Mit dieser Allgemeinen Bemerkung werden so-
wohl den Antragstellern/innen als auch den betroffenen Staaten Anleitun-
gen fiir die Vorlage relevanter Informationen erteilt. Die Allgemeine
Bemerkung soll auch eine einheitliche Behandlung aller Individual-
beschwerden mit Bezug auf Artikel 3 bei der Priifung durch den Ausschuss
bezwecken.

Es ist erwdhnenswert, dass die Allgemeine Bemerkung des Ausschusses
gegen Folter sich ihrer Natur und ihrem Zweck nach von den meisten All-
gemeinen Bemerkungen der anderen Vertragsorgane unterscheidet, wie
etwa denen des Menschenrechtsausschusses oder des Ausschusses fiir Wirt-

8 Mutombo v. Switzerland, Committee against Torture, Communication No. 13/1993,
UN Doc. A/49/44 at 45 (1994).

9 Das Ubereinkommen gegen Folter sieht nicht ausdriicklich die Annahme Allgemei-
ner Bemerkungen vor.

10 »In Anbetracht der Notwendigkeit, die sich aus der Anwendung von Regel 111,
Abs. 3 der Verfahrensregeln des Ausschusses (CAT/C/3/Rev.2) ergibt, und in An-
betracht der Tatsache, dass fiir die Umsetzung des Artikels 3 gemill dem Verfahren
nach Artikel 22 des Ubereinkommens die Notwendigkeit fiir Richtlinien besteht,
verabschiedet der Ausschuss [...] die folgende Allgemeine Bemerkung, um Ver-
tragsstaaten und den Verfassern/innen solcher Mitteilungen Anleitung zu geben«.
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schaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte. Wihrend viele der Allgemeinen
Bemerkungen der anderen Vertragsorgane den Anwendungsbereich einer
Vorschrift ndher ausfiihren, das hei3t ein bestimmtes Menschenrecht und
die damit verbundenen Staatenpflichten auslegen, dient die Allgemeine Be-
merkung zu Artikel 3 des Ubereinkommens gegen Folter schlicht als Ver-
fahrenshilfe. In seinen Entscheidungen zu Beschwerden iiber Verletzungen
von Artikel 3 folgt der Ausschuss im Allgemeinen seiner in der Allgemei-
nen Bemerkung dargestellten Argumentation. Mit anderen Worten, bei der
Priifung des Sachverhalts bewertet der Ausschuss, ob erhebliche Griinde zu
der Annahme bestehen, dass der/die Antragsteller/in Gefahr ldauft, bei der
Riickkehr in das betreffende Land gefoltert zu werden. Dabei beriicksich-
tigt der Ausschuss, ob eine stindige Praxis grober, offenkundiger oder mas-
senhafter Verletzungen der Menschenrechte besteht. Der Ausschuss erin-
nert jedoch daran, dass das Ziel einer solchen Bestimmung darin besteht,
festzustellen, ob der/die Betroffene bei der Riickkehr in das betreffende
Land personlich der Gefahr ausgesetzt wird, gefoltert zu werden. Der Aus-
schuss ist der Ansicht, dass das Bestehen einer stindigen Praxis grober, of-
fenkundiger oder massenhafter Verletzungen der Menschenrechte an sich
nicht ausreichend ist fiir die Feststellung, dass eine bestimmte Person bei
Riickkehr in das Land Gefahr lauft, gefoltert zu werden; es miissen zusétz-
liche Griinde bestehen, um zu zeigen, dass der/die Betroffene sich einem
personlichen Risiko aussetzen wiirde. Gleichermallen bedeutet die Tatsa-
che, dass keine stindige Praxis grober, offenkundiger oder massenhafter
Verletzungen der Menschenrechte besteht, nach Ansicht des Ausschusses
nicht, dass eine Person nicht als gefdhrdet angesehen werden kann, auf-
grund ihrer jeweiligen besonderen Umstinden gefoltert zu werden.

Bei der Priifung des Sachverhalts bezieht sich der Ausschuss hiufig aus-
driicklich auf einige relevante Abschnitte seiner Allgemeinen Bemerkung,
insbesondere auf Absatz 6: «Dabei ist zu beriicksichtigen, dass der Ver-
tragsstaat und der Ausschuss verpflichtet sind zu bewerten, ob erhebliche
Griinde zu der Annahme bestehen, dass der/die Antragsteller/in Gefahr
lauft, gefoltert zu werden, wenn er/sie ausgewiesen, abgeschoben oder aus-
geliefert wird. Das Folterrisiko muss dabei auf Griinden beruhen, die iiber
bloBe Theorie oder bloen Verdacht hinausgehen. Die Gefahr muss jedoch
nicht die Schwelle >hoher Wahrscheinlichkeit< erreichen«.!!

Wie bereits oben erwihnt ist die einzige Allgemeine Bemerkung des
Ausschusses gegen Folter eher eine Verfahrenshilfe, die dazu dient, Krite-

11 Vgl. zum Beispiel V.N.LLM. v. Canada, Committee, Committee against Torture,
Communication No. 119/1998, UN Doc. A/58/44, Annex VI, para. 8.3 (2003);
H.B.H., TN.T., HJ.H, HO.H., HR.H., and H.G.H. v. Switzerland, Committee
against Torture, Communication No. 192/2001, UN Doc. A/58/44, Annex VI, para.
6.4 (2003); or U.S. v. Finland, Committee against Torture, Communication No. 197/
2002, UN Doc. A/58/44, Annex VI, para. 7.4 (2003).
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rien, die der Ausschuss bei seinen Entscheidungen von Individualbe-
schwerden mit Bezug auf Artikel 3 anwendet, zu erldutern, anstatt dass er
Rechte und Verpflichtungen dieses Artikels auslegt. Bei seiner Sitzung im
Mai 2003 entschied der Ausschuss, eine zweite Allgemeine Bemerkung zu
der Frage der Staatenpflichten gemif Artikel 2 des Ubereinkommens zu er-
arbeiten. Es wird erwartet, dass diese Entscheidung zu weiteren Anleitun-
gen beziiglich der Umsetzung des Ubereinkommens gegen Folter fiihren
wird.
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DIE ALLGEMEINE BEMERKUNG DES AUSSCHUSSES
GEGEN FOLTER

CAT A/53/44, ANHANG IX
21. NOVEMBER 1997

Allgemeine Bemerkung Nr. 1
Die Umsetzung des Artikels 3 in Verbindung mit Artikel 22 des
Ubereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
Sechzehnte Sitzung (1996)

In Anbetracht der Tatsache, dass der Ausschuss gegen Folter unter den
Voraussetzungen des Artikels 22 Abs. 4 des Ubereinkommens gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe »Mitteilungen, die geméf} Artikel 22 entgegen genommen werden,
unter Beriicksichtigung aller ihm von einer Einzelperson oder in deren Na-
men und von dem betroffenen Vertragsstaat unterbreiteten Information«
priift,

in Anbetracht der Notwendigkeit, die sich aus der Anwendung von Regel
111, Abs. 3 der Verfahrensregeln des Ausschusses (CAT/C/3/Rev.2) ergibt,
und

in Anbetracht der Tatsache, dass fiir die Umsetzung des Artikels 3 gemil3
dem Verfahren nach Artikel 22 des Ubereinkommens die Notwendigkeit fiir
Richtlinien besteht,

verabschiedet der Ausschuss gegen Folter auf seiner neunzehnten Sitzung,
dem 317. Treffen, abgehalten am 21. November 1997, die folgende Allge-
meine Bemerkung, um Vertragsstaaten und den Verfassern/innen solcher
Mitteilungen Anleitung zu geben:

1. Artikel 3 ist in seiner Anwendung auf Fille beschrénkt, in denen er-
hebliche Griinde zu der Annahme bestehen, dass der/die Verfasser/in Ge-
fahr ldauft, wie in Artikel 1 definiert, gefoltert zu werden.

2. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass die Formulierung »ein anderer
Staat« in Artikel 3 sich auf jenen Staat bezieht, in den die betroffene Ein-
zelperson ausgewiesen, abgeschoben oder ausgeliefert wird, ebenso jeden
Staat, in den der/die Verfasser/in anschlieend ausgewiesen, abgeschoben
oder ausgeliefert wird.
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3. GemilB Artikel 1 bezieht sich das Kriterium in Artikel 3 Abs. 2, das von
»einer stindigen Praxis grober, offenkundiger oder massenhafter Verlet-
zungen der Menschenrechte« spricht, nur auf Verletzungen aufgrund der
Veranlassung oder mit Einwilligung eines 6ffentlichen Amtstrégers oder ei-
ner anderen Person, die in 6ffentlicher Funktion handelt.

Zuldssigkeit

4. Der Ausschuss ist der Ansicht, dass es in die Verantwortlichkeit des/
der Verfassers/in fillt, fiir die Zuldssigkeit seiner/ihrer Mitteilung gemif
Artikel 22 des Ubereinkommens einen Prima-facie-Fall darzulegen, indem
er/sie jede der Voraussetzungen der Regel 107 der Verfahrensregeln des
Ausschusses erfiillt.

Begriindung des Anspruchs

5. Bei der Anwendung von Artikel 3 des Ubereinkommens zur Begriin-
dung eines Falles obliegt es dem/der Verfasser/in, den Streitfall vorzubrin-
gen. Das heif}t, dass die Position des/der Verfassers/in eine Tatsachen-
grundlage haben muss, um eine Erwiderung des Vertragsstaates verlangen
zu konnen.

6. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass der Vertragsstaat und der Ausschuss
verpflichtet sind, zu bewerten, ob erhebliche Griinde zu der Annahme be-
stehen, dass der/die Verfasser/in Gefahr liduft, gefoltert zu werden, wenn er/
sie ausgewiesen, abgeschoben oder ausgeliefert wird. Das Folterrisiko
muss dabei auf Griinden beruhen, die tiber bloBe Theorie oder bloen Ver-
dacht hinausgehen. Die Gefahr muss jedoch nicht die Schwelle »hoher
Wahrscheinlichkeit« iiberschreiten.

7. Der/die Verfasser/in muss begriinden, dass er/sie sich in der Gefahr be-
finden wiirde, gefoltert zu werden, dass die Griinde fiir diese Annahme er-
heblich sind, dass diese Gefahr gegenwirtig ist und der/die Verfasser/in von
ihr personlich betroffen ist. Alle sachdienlichen Informationen zu dieser
Angelegenheit konnen von beiden Parteien vorgebracht werden.

8. Die folgenden Informationen, obgleich sie nicht erschopfend sind,
konnen als sachdienlich angesehen werden:

(a) Handelt es sich bei dem betroffenen Staat um einen Staat, in dem eine

stindige Praxis grober, offenkundiger oder massenhafter Verletzungen der
Menschenrechte gegeben ist (vgl. Artikel 3 Abs.2)?
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(b) Ist der/die Verfasser/in in der Vergangenheit durch einen 6ffentlichen
Amtstriager oder eine andere Person, die in 6ffentlicher Funktion handelt,
oder aufgrund deren Veranlassung oder mit deren Einwilligung gefoltert
oder misshandelt worden? Wenn ja, fand dies in der jiingsten Vergangenheit
statt?

(c) Gibtes ein medizinisches Gutachten oder andere unabhingige Beweis-
mittel, um die Aussage des/der Verfassers/in zu stiitzen, dass er/sie in der
Vergangenheit gefoltert oder misshandelt wurde? Hatte die Folter Nachwir-
kungen?

(d) Hatsich die Situation, auf die in (a) verwiesen wird, gedndert? Hat sich
die interne Lage hinsichtlich der Menschenrechte gewandelt?

(e) Hat sich der/die Verfasser/in an politischen oder anderen Aktivitédten
innerhalb oder auflerhalb des betroffenen Staates beteiligt, die ihn/sie be-
sonders gefdhrdet erscheinen lassen, gefoltert zu werden, sobald er/sie in
den betroffenen Staat ausgewiesen, abgeschoben oder ausgeliefert wiirde?

(f) Gibt es Beweise fiir die Glaubwiirdigkeit des/der Verfassers/in?

(g) Gibt es faktische Unstimmigkeiten in dem Vorbringen des/der Verfas-
sers/in? Wenn ja, sind sie von Bedeutung?

9. Unter Beriicksichtigung der Tatsache, dass der Ausschuss gegen Folter
kein Appellationsgericht, keine quasi-gerichtliche Instanz und kein Ver-
waltungsorgan, sondern vielmehr ein Beobachtungsorgan ist, das von den
Vertragstaaten selbst geschaffen wurde und lediglich deklaratorische Voll-
machten besitzt, folgt, dass:

(a) innerhalb der Zustindigkeit des Ausschusses gemill Artikel 3 des
Ubereinkommens jenen Tatsachen betrichtliches Gewicht zugesprochen
wird, die von Organen der betroffenen Vertragsstaaten vorgelegt werden;
aber dass

(b) der Ausschuss nicht an solche Tatsachen gebunden ist, sondern viel-
mehr gemiB Artikel 22 Absatz 4 des Ubereinkommens berechtigt ist, die
Tatsachen im Rahmen der jeweiligen Umstidnde eines jeden Falles frei zu
bewerten.

524



https://doi.org/10.5771/9783748909996-516
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	Einführung, Theo van Boven
	Die Allgemeine Bemerkung des Ausschusses gegen Folter
	Sechzehnte Sitzung (1996)
	Allgemeine Bemerkung Nr. 1 – Die Umsetzung des Artikels 3 in Verbindung mit Artikel 22 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe



